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Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Änderungsvorschlag
zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
[bookmark: _GoBack]– Drucksache […] –
[…]
Der Bundestag wolle beschließen,
den Gesetzentwurf auf Drucksache […] mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen:
Nach Artikel … wird folgender Artikel … eingefügt:
‚Artikel […][footnoteRef:1]*)  [1: *)	Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).] 

Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352), das zuletzt durch … [Artikel 1 des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, Bundestagsdrucksache 19/18792] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
0. In § 1 Absatz 2 wird die Angabe „§§ 2 bis 3b“ durch die Wörter „§§ 2 bis 3b und 5a“ ersetzt.
In § 2 Absatz 2 Nummer 2 werden nach den Wörtern „unterstützt werden“ die Wörter „und diesen zu diesem Zweck Zugang zu Informationen des Anbieters gewährt wurde“ eingefügt.
Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:
„§ 5a
Auskünfte für wissenschaftliche Forschung
0. Forscher im Sinne dieser Vorschrift ist jede natürliche oder juristische Person, die wissenschaftliche Forschung betreibt.
Ein Forscher kann vom Anbieter eines sozialen Netzwerks qualifizierte Auskünfte verlangen über:
den Einsatz und die konkrete Wirkweise von Verfahren zur automatisierten Erkennung von Inhalten, die entfernt oder gesperrt werden sollen, insbesondere zu Art und Umfang eingesetzter Technologien und den Zwecken, Kriterien und Parametern für deren Programmierung sowie zu den eingesetzten Daten,  
die Verbreitung von Inhalten, die Gegenstand von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte waren oder die vom Anbieter entfernt oder gesperrt worden sind, insbesondere die entsprechenden Inhalte sowie Informationen darüber, welche Nutzer in welcher Weise mit den Inhalten interagiert haben.
Auskünfte nach Absatz 2 können nur verlangt werden, soweit sie für Vorhaben einer im öffentlichen Interesse liegenden wissenschaftlichen Forschung zu Art, Umfang, Ursachen und Wirkungsweisen öffentlicher Kommunikation in sozialen Netzwerken und den Umgang der Anbieter hiermit erforderlich sind.
Die Auskunftserteilung darf nur erfolgen, wenn der Forscher gegenüber dem Anbieter des sozialen Netzwerks ein Schutzkonzept vorlegt. Das Schutzkonzept beinhaltet
eine Beschreibung der für die Forschungszwecke nach Absatz 3 erforderlichen Informationen,
eine Beschreibung der beabsichtigten Verwendung der Informationen,
eine Beschreibung der Vorkehrungen, um eine anderweitige Verwendung der Informationen zu verhindern,
eine Beschreibung der Vorkehrungen, um die schutzwürdigen Interessen des Anbieters zu schützen, und
eine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, die den Schutz der personenbezogenen Daten sicherstellen.
Das Schutzkonzept ist zugleich mit dem Auskunftsverlangen an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu übermitteln.
Der Anbieter eines sozialen Netzwerks kann die Auskunft verweigern, wenn
seine schutzwürdigen Interessen das öffentliche Interesse an der Forschung erheblich überwiegen, oder
die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen beeinträchtigt werden und das öffentliche Interesse an der Forschung das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Personen nicht überwiegt.
Der Anbieter eines sozialen Netzwerks darf zu Zwecken der Auskunftserteilung nach Absatz 2 folgende personenbezogene Daten übermitteln:
die verbreiteten Inhalte,
Beschwerden über rechtswidrige Inhalte,
Nutzernamen der an der Verbreitung Beteiligten,
die näheren Umstände der Interaktionen der an der Verbreitung Beteiligten im Hinblick auf die jeweiligen Inhalte sowie
Trainingsdaten von Verfahren zur automatisierten Erkennung von Inhalten, die entfernt oder gesperrt werden sollen, sowie Angaben zur Wirkweise, zu Zwecken, Kriterien und Parametern für die Programmierung dieser Verfahren.
Die Daten sind anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert zu übermitteln, soweit dies ohne Gefährdung des Forschungszwecks möglich ist.
Der Forscher darf die Daten ausschließlich verarbeiten für die Zwecke von Vorhaben wissenschaftlicher Forschung nach Absatz 3. Soweit besondere Kategorien von Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung verarbeitet werden, hat der Forscher dafür angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes vorzusehen. Ergänzend zu den dort genannten Maßnahmen sind die Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Darüber hinaus gehende datenschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt.
Der Anbieter eines sozialen Netzwerks hat gegenüber dem Forscher Anspruch auf Erstattung der durch die Auskunftserteilung nach Absatz 2 entstehenden Kosten in angemessener Höhe. Bei der Bestimmung der angemessenen Höhe ist zu berücksichtigen, dass die Kosten kein wesentliches Hindernis für die Inanspruchnahme des Auskunftsanspruchs darstellen dürfen. § 287 Absatz 1 der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden. Die erstattungsfähigen Kosten dürfen bis zu 5 000 Euro betragen. Dieser Betrag darf nur überschritten werden, wenn durch die Erteilung der Auskunft ein außergewöhnlich hoher Aufwand entsteht. Nach Vorlage des Schutzkonzepts nach Absatz 4 kann der Forscher vom Anbieter die Vorlage eines unentgeltlichen Kostenanschlags binnen angemessener Frist verlangen.“‘
Artikel […] wird wie folgt gefasst:
„Artikel […]
[…]
… [ggfs. gesonderte Inkrafftretensregelung] …“.
Begründung
Zu Nummer 1 
Politische Debatten und Meinungsbildungsprozesse finden zunehmend im digitalen Raum und in sozialen Medien statt. Der dort stattfindende Kommunikationsprozess hat inzwischen eine erhebliche Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung. Beispielsweise für die Verbreitung von politischen Programmen und Ideen kann der Zugang zu bestimmten sozialen Medien, die aufgrund ihrer Bedeutung ein nicht ohne weiteres austauschbaren Medium darstellen, von überragender Bedeutung sein (vgl. BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 22. Mai 2019 – 1 BvQ 42/19 –, Rn. 19).
Aus diesem Grund besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, mehr Transparenz über die Funktionsweisen der jeweiligen Plattformen und den dortigen Prozess der Inhalteverbreitung sowie unabhängige Forschungserkenntnisse hierzu zu ermöglichen.
Dies betrifft zum einen die Frage, aufgrund welcher Kriterien die Anbieter über die Möglichkeit der Nutzung ihrer Plattform entscheiden und die Möglichkeit der Verbreitung von Inhalten auf der Plattform zulassen bzw. beschränken. Die Frage, wie die für den öffentlichen Diskurs wichtigen großen Anbieter beispielsweise mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte umgehen und auf welche Weise sonst Entscheidungen über Beschränkungen der Verbreitung von Inhalten getroffen werden, ist aufgrund der Bedeutung der großen Anbieter ein erheblicher öffentlicher Belang (vgl. schon Bundestagsdrucksache 19/18792, S. 42). Denn nur bei entsprechender Transparenz hierzu kann für die breite Öffentlichkeit nachvollzogen werden, wieso und auf welche Art und Weise bestimmte Inhalte in ihrer Verbreitung beschränkt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass entsprechende Moderationsentscheidungen heute vielfach unter Zuhilfenahme komplexer automatisierter Verfahren erfolgen. So berichtet beispielsweise Facebook, dass inzwischen die als „Hate Speech“ i.S.d. sog. Community Standards erfassten Inhalte ganz überwiegend vom Anbieter selbst mit Hilfe von technologischen Lösungen aufgefunden werden (vgl. https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement#hate-speech; abgerufen am 12. Oktober 2020). Um für die breite Öffentlichkeit Transparenz zu den zugrundeliegenden – z.T. technisch komplexen – Prozessen herstellen zu können, ist es daher ein wichtiges Anliegen, dass die Wissenschaft und Forschung den Einsatz von Verfahren zur automatisierten Erkennung von Inhalten, soweit diese ggfs. entfernt oder gesperrt werden sollen, nachvollziehen kann (vgl. Bundestagsdrucksache 19/18792, S. 43). Insofern genügt es nicht, dass die Wissenschaft und Forschung auf die allgemeinen Angaben in den Transparenzberichten nach § 2 NetzDG, welche der Information einer breiten Öffentlichkeit dienen, zurückgreifen kann. Denn für die Zwecke der Wissenschaft und Forschung sind nicht nur solche allgemeinen bzw. aggregierten Angaben, sondern auch detailliertere Angaben und Rohdaten erforderlich (z.B. die in Absatz 6 ausdrücklich genannten Inhalte, deren jeweiliger Kontext und die Trainingsdaten der automatisierten Verfahren), um eigenständig wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu den fraglichen Verfahren zur automatisierten Erkennung von Inhalten zu gewinnen.
Eine weitere wichtige Frage betrifft die Nachvollziehbarkeit der Verbreitung rechtswidriger Inhalte. Das Beschwerdemanagement des NetzDG bezieht sich nach derzeitiger Rechtslage auf den konkreten mittels einer Beschwerde über rechtswidrige Inhalte beanstandeten Inhalt. Allerdings können sich Inhalte in sozialen Netzwerken zum Teil in erheblicher Geschwindigkeit und in erheblichem Umfang unter verschiedensten Nutzerinnen und Nutzer weiterverbreiten. Auf diese Weise können Rechtsverletzungen wiederholt werden und die Auswirkungen der Verbreitung rechtswidriger Inhalte können sich in ihrer Intensität erheblich verstärken. Aufgrund der erheblichen gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der auf den großen sozialen Netzwerken stattfindenden Kommunikationsprozesse für die öffentliche Meinungsbildung ist es wichtig nachzuvollziehen, wie sich vom Anbieter letztlich entfernte oder gegenüber dem Anbieter als rechtswidrig beanstandete Inhalte auf sozialen Netzwerken verbreiten bzw. verbreitet haben, auch damit die beteiligten Kreise aufgrund eines vertieften Verständnisses der Verbreitungsmechanismen effektiver gegen die Verbreitung rechtswidriger Inhalte vorgehen können.
Mit § 5a NetzDG wird sichergestellt, dass Forschungseinrichtungen und Forscher die notwendigen Daten erhalten.
Anspruchsberechtigt ist nicht jedermann, sondern sind nur Forscher oder Forschungseinrichtungen, die Forschungsvorhaben der Wissenschaft im öffentlichen Interesse betreiben.  Die Annahme eines öffentlichen Interesses ist in der Regel bei Forschungsvorhaben von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland anzunehmen. Dabei kommt der überwiegenden Finanzierung aus öffentlichen Mitteln eine Indizwirkung für die Annahme eines öffentlichen Interesses zu. Erfasst sind nach dem Regelungstext alle Einrichtungen, die insoweit im öffentlichen Interesse forschen wollen, unabhängig von ihrem Sitz. Für die Annahme eines öffentlichen Interesses wird regelmäßig zu fordern sein, dass die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und dass sie letztlich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Für die Annahme eines öffentlichen Interesses kann es sprechen, wenn die Forschung zum Erreichen der Gesetzesziele beiträgt. Gegen ein öffentliches Interesse kann sprechen, wenn aufgrund von Abhängigkeiten von einem Auftraggeber im konkreten Einzelfall der Anschein besteht, dass keine unvoreingenommene Forschung betrieben wird. Zudem kann gegen ein öffentliches Interesse sprechen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass eine Ausforschung zu wirtschaftlichen oder politischen Zielen erfolgen soll
Anspruchsverpflichtet sind aufgrund der Aufzählung von § 5a NetzDG in § 1 Absatz 2 NetzDG – unabhängig von ihrem Sitz - nur solche Anbieter sozialer Netzwerke, die im Inland mindestens zwei Millionen registrierte Nutzer haben. Entsprechende Anbieter sind zur Auskunft unabhängig davon verpflichtet, ob sie ihren Sitz im Inland haben oder nicht. Dies steht mit den einschlägigen europarechtlichen Vorgaben, insbesondere dem Herkunftslandprinzip der Richtlinie 2000/31/EG (E-Commerce-RL) im Einklang. Selbst wenn der vorgesehene Auskunftsanspruch nach § 5a NetzDG in den sog. koordinierten Bereich der E-Commerce-RL fallen sollte und hierin eine nach Art. 3 Absatz 2 E-Commerce-RL grundsätzlich ausgeschlossene Einschränkungswirkung zu erblicken wäre, so lägen jedenfalls die Voraussetzungen einer Rückausnahme nach Art. 3 Absatz 4 E-Commerce-RL vor. Denn aufgrund der erheblichen Bedeutung der erfassten Anbieter sind die mit dem Auskunftsanspruch abgesicherten verbesserten Erkenntnismöglichkeiten jedenfalls zur Verhütung von Straftaten, einschließlich der Bekämpfung von Hetze, sowie zum Schutz der Verbraucher (vgl. Art. 3 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer i Spiegelstrich 1 und 4 E-Commerce-RL) erforderlich. Angesichts des erheblichen Informationsdefizits hinsichtlich der erfassten Plattformen, die für die Bürgerinnen und Bürger einen immer bedeutsameren öffentlichen Raum darstellen, besteht ein dringliches Regelungsbedürfnis (Art. 3 Absatz 5 E-Commerce-RL).
Der vorgesehene Anspruch auf Auskunftserteilung ist daneben auch für die anspruchsberechtigten Personen in verschiedener Hinsicht begrenzt.
So können die anspruchsberechtigten Forscher nur Auskünfte vom Anbieter des sozialen Netzwerks verlangen. § 5a berechtigt hingegen nicht zum unmittelbaren technischen Zugriff auf die Datenbanken oder technischen Systeme des Anbieters. Verlangt werden können allerdings qualifizierte Auskünfte. Dies umfasst unverfälschte, beim Anbieter vorliegende Daten, aber auch dort vorhandene aufbereitete Informationen, etwa Erkenntnisse aus vom Anbieter vorgenommenen Auswertungen der beim Anbieter vorliegenden Daten.
Zudem ist der Auskunftsanspruch von in inhaltlicher Hinsicht begrenzt auf Informationen über den Einsatz und die Wirkweise von Verfahren zur automatisierten Erkennung von Inhalten, die entfernt oder gesperrt werden sollen, einschließlich der Zwecke, Kriterien und Parameter der Programmierung. Zudem können Auskünfte verlangt werden über die Verbreitung von Inhalten, die Gegenstand von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte waren oder welche vom Anbieter entfernt oder gesperrt wurden. 
Die entsprechenden Informationen sind geeignet und erforderlich, die relevanten anbieterseitigen Beschränkungen von Inhalten sowie die Verbreitung von aus Sicht des Anbieters unzulässigen oder als rechtswidrig gemeldeten Inhalten auf den Plattformen besser nachzuvollziehen. 
Darüber hinaus steht der Auskunftsanspruch unter dem Vorbehalt, dass die Informationen im konkreten Fall für Vorhaben der wissenschaftlichen, im öffentlichen Interesse liegenden Forschung erforderlich sind. Dies bedeutet, dass die übermittelten Informationen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden dürfen. Schließlich sind die berücksichtigungsfähigen Forschungszwecke beschränkt auf Forschung zu Art, Umfang, Ursachen und Wirkungsweisen öffentlicher Kommunikation auf sozialen Netzwerken und den Umgang der Anbieter hiermit.
Mit dem vorgesehenen Verfahren zur Vorlage eines Schutzkonzepts wird die Beachtung der nach § 5a zu berücksichtigenden Belange gewährleistet. Der Anbieter des sozialen Netzwerks kann die Auskunft bis zur Vorlage des Schutzkonzepts verweigern. Das Schutzkonzept ist zugleich der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde vorzulegen, welche bei Anhaltpunkten zu Datenschutzverstößen ein entsprechendes Verfahren einleiten kann. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Auskunftserteilung durch die Anbieter auch die Interessen Dritter, beispielsweise der Nutzer, berühren kann.
Ferner dürfen der Auskunft überwiegende schutzwürdige Interessen der Anbieter sozialer Netzwerke nicht entgegenstehen. Entgegenstehende schutzwürdige Interessen kommen in Betracht, wenn der Datenzugang Geheimhaltungsinteressen des Anbieters in unzumutbarer Weise beeinträchtigen würde. Dem Auskunftsanspruch steht es ebenfalls entgegen, wenn die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen beeinträchtigt werden und das öffentliche Interesse an der Forschung das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Personen nicht überwiegt.
Zum Zwecke der Informationsübermittlung dürfen auch personenbezogene Daten übermittelt werden, wobei soweit wie möglich eine Anonymisierung oder zumindest Pseudonymisierung vorzunehmen ist. Zudem sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten vorgesehen, sofern besondere Kategorien von Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 verarbeitet werden. Die übrigen datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere nach § 27 BDSG, bleiben unberührt. 
Der Anbieter hat gegenüber dem Forscher Anspruch auf Erstattung der durch die Auskunftserteilung entstehenden und angemessenen Kosten. Durch die Begrenzung des Erstattungsanspruchs auf angemessene Kosten wird sichergestellt, dass der Auskunftsanspruch der Forscher in der Praxis nicht durch prohibitiv hohe Kostenerstattungsansprüche leerläuft. Diesem Zweck dient auch die Festlegung einer Obergrenze der erstattungsfähigen Kosten, die nur in außergewöhnlich aufwändigen Fällen überschritten werden kann. Dies kann der Fall sein, wenn der Aufwand der Auskunftserteilung den Aufwand deutlich übersteigt, der üblicher Weise zur Erteilung von Auskünften für die § 5a unterfallenden Forschungsvorhaben entsteht. Die Darlegungs- und Beweislast für entsprechende Umstände trägt, wie schon für die Angemessenheit der Kosten im Übrigen, der Anbieter des sozialen Netzwerks.
Durch die entsprechende Anwendung von § 287 Absatz 1 ZPO wird gewährleistet, dass das zuständige Gericht die Höhe des Erstattungsanspruchs im Streitfall unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung bestimmen kann. Eine darüberhinausgehende Entschädigung der Anbieter findet nicht statt. Um die Planungssicherheit des Forschers im Hinblick auf die entstehenden Kosten zu erleichtern, kann er vom Anbieter des sozialen Netzwerks nach Vorlage des Schutzkonzepts die Vorlage eines unentgeltlichen Kostenanschlags binnen angemessener Frist verlangen.
Streiten sich Forscher und der Anbieter des sozialen Netzwerks über das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, sind die ordentlichen Gerichte zur Entscheidung hierüber berufen.
Die Einführung der Forschungsklausel wird durch eine Klarstellung zu den Berichtspflichten ergänzt. Nach dem bisher vorgesehenen § 2 Absatz 2 Nummer 2 NetzDG ist auch darüber zu berichten, ob und inwiefern Personen aus Wissenschaft und Forschung Einblicke zur Auswertung der eingesetzten Verfahren zur automatisierten Erkennung von Inhalten gewährt werden (vgl. Bundestagsdrucksache 19/18792, S. 43). Durch die vorgeschlagene Ergänzung von § 2 Absatz 2 Nummer 2 NetzDG wird klargestellt, dass sich dies auch auf die Frage der Gewährung des Zugangs zu Informationen des Anbieters, einschließlich gemäß § 5a NetzDG erfolgter Auskunftserteilungen, bezieht.
§ 5a soll drei Jahre nach Inkrafttreten evaluiert werden. Damit soll festgestellt werden, ob und inwieweit die beabsichtigten Wirkungen erreicht worden sind. Dies beinhaltet insbesondere Feststellungen, ob die erteilten Auskünfte die zugrundeliegenden Forschungszwecke befördert haben. Eruiert werden soll auch die Handhabbarkeit der Regelung, insbesondere bei Streit zwischen Forschern und Anbietern sozialer Netzwerke über die Verpflichtung zur Auskunftserteilung. Insofern sollen Feststellungen dazu getroffen werden, ob die Einbindung einer vermittelnden Instanz zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten über die Auskunftspflicht oder zur Konkretisierung eines berechtigten Auskunftsersuchens zweckdienlich erscheint und wie eine solche vermittelnde Instanz ausgestaltet sein könnte. Ferner soll die Evaluierung auch darauf eingehen, ob sich die Regelung zur Kostenerstattung in Absatz 8 bewährt hat.
Zu Nummer 2
Die Regelungen zum Inkrafttreten in Artikel … werden im Hinblick auf die aufgenommenen Änderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ergänzt.

